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§11

Einnahmen der örtlichen Haushalte

(1) Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe 
finanzieren ihre planmäßigen Ausgaben aus folgenden 
planmäßigen Einnahmen:

Einnahmen die Einnahmen erhalten

a) Nettogew'innabführungen, Produktions
und Dienstleistungsabgabe, Produktions
fonds- und Handelsfondsabgabe der den 
örtlichen Räten unterstehenden Betriebe 
der volkseigenen Wirtschaft

Haushalte aller örtlichen Räte

b) Einnahmen der den örtlichen Räten unter
stehenden Fachorgane und staatlichen Ein
richtungen

Haushalte aller örtlichen Räte

c) Gemeindesteuern und Steuern der LPG- 
Mitglieder

Haushalte der Räte der Stadtkreise, 
der Städte, Stadtbezirke und Ge
meinden

d) Steuern und staatliche Gewinnanteile der 
Betriebe mit staatlicher Beteiligung, 
Steuern der privaten Wirtschaft, der Ge
nossenschaften, der Kommissionshändler, 
der begünstigten freien Berufe und 
sonstige Steuern, sow'eit in Rechtsvor
schriften nichts anderes festgelegt ist

Haushalte der Räte der Bezirke, der 
Räte der Stadt- und Landkreise

e) Steuern der Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks und des individuell arbei
tenden Handwerks

Haushalte der Räte der Stadt- und 
Landkreise;
Haushalte der Räte der kreisange
hörigen Städte, Stadtbezirke und Ge
meinden auf der Grundlage der von 
den Kreistagen in Übereinstimmung 
mit den Volksvertretungen der 
Städte und Gemeinden gefaßten Be
schlüsse

f) Anteile an den Gesamteinnahmen des 
Staatshaushaltes

Haushalte aller örtlichen Räte, deren 
Ausgaben höher sind als ihre Ein
nahmen gemäß Buchstaben а bis e

(2) Darüber hinaus erhalten die Städte und Gemein
den gemäß Beschluß des Staatsrates der Deutschen De
mokratischen Republik vom 15. September 1967 über 
die Weiterentwicklung der Haushalts- und Finanz
wirtschaft der Städte und Gemeinden (GBl. I S. 111) 
und anderen Rechtsvorschriften zusätzlich eigene Ein
nahmen, die bei der Festsetzung des Anteils an den 
Gesamteinnahmen des Staatshaushaltes nicht berück
sichtigt werden.


